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Mit dem Kinderland „Weihnachtszauber“ 

 

Freitag, 8. Dezember 2023, 17 – 21 Uhr 

Samstag, 9. Dezember 2023, 15 – 21 Uhr 

Sonntag, 10. Dezember 2023, 15 – 19 Uhr 

 

 

WEIHNACHTSMARKT 
LANGENARGEN 
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Kinderland „Weihnachtszauber“ 

mit Engelspostamt, Stockbrot backen, Kerzen ziehen u.v.m. 

___________________________________________________________________________________ 

Freitag, 8. Dezember  

16.30 Uhr Laternenumzug mit Nikolaus, Knecht Ruprecht und Kutsche 
 Treffpunkt beim Christbaum am Rathaus 

 

17.00 Uhr  Eröffnung durch Bürgermeister Ole Münder 
 musikalische Umrahmung durch die Musikschule Langenargen 

___________________________________________________________________________________ 

Samstag, 9. Dezember  

15.00 Uhr Kasperletheater 
    und   
16.00 Uhr gespielt von den Puppenspielerinnen „Kasperls Traumkiste“ 

 

17.00 Uhr Bürgerkapelle Langenargen e.V. 

_____________________________________________________________________________________ 

Sonntag, 10. Dezember  

15.00 Uhr Kasperletheater 
    und   
16.00 Uhr gespielt von den Puppenspielerinnen „Kasperls Traumkiste“ 

 

weitere Infos unter www.langenargen.de 

 

WEIHNACHTSMARKT 
LANGENARGEN 
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Amtliche 
Bekanntmachungen

  
 

 
 

Einladung 
 

zur Sitzung des Gemeinderates GR/2023/11 
am Montag, den 11.12.2023, um 17:00 Uhr 

im Rathaus, Erdgeschoss, Obere Seestr. 1, 88085 Langenargen 
 

TAGESORDNUNG: 

    1   Begrüßung und Eröffnung mit Feststellung der Beschlussfähigkeit gem. § 37 
Abs. 2 GemO 

   
    2   Bekanntgabe der in der letzten öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung 

gefassten Beschlüsse gem. §35 Abs. 1 GemO und Beurkundung der 
Protokolle; Kurzbericht 
Vorlage: 2023/231 

   
    3   Sachstandsbericht des Vorsitzenden zu aktuellen Projekten 
   
    4   Einwohnerfragestunde 
   
    5   Tätigkeitsbericht der Schulsozialarbeiterin über das vergangene Schuljahr 

2022/2023 
Vorlage: 2023/230 

   
    6   Noliplatz - Anerkennung der überarbeiteten Entwurfsplanung 

Vorlage: 2023/236 
   
    7   Sanierung Retentionsbodenfilterbecken des Gewerbegebietes "Krumme 

Jauchert" 
hier: Vorstellung Sanierungskonzept, Weiterentwicklung und Antrag 
wasserrechtliche Genehmigung 
Vorlage: 2023/220 

   
    8   Entwicklungskonzept für den Friedhof Langenargen 

hier: vierter Bauabschnitt - Erweiterung der Urnengräber - Vorstellung der 
Maßnahme (3 Varianten), Festlegung der Ausführungen 
Vorlage: 2023/219 

   
    9   Schloss Montfort - Bauabschnitt 2, Sanierung Fenster und Oberflächen,  

Baubeschluss und Vergaben 
Vorlage: 2023/208 

   
    10   Resolution Bürokratie für Kommunen 

Vorlage: 2023/233 
   
    11   Bauvorhaben FV Langenargen zum Umbau eines Allwetterplatzes in einen 

Kunstrasenplatz mit Flutlichtanlage im Sportzentrum Langenargen - 
Gewährung eines Zuschusses 
Vorlage: 2023/228 

   

Einladung 
zur Sitzung des Gemeinderates GR/2023/11  
am Montag, den 11.12.2023, um 17:00 Uhr  
im Rathaus, Erdgeschoss, Obere Seestr. 1,  

88085 Langenargen 
 

Tagesordnung: 
 1   Begrüßung und Eröffnung mit Feststellung der Beschlussfä-

higkeit gem. § 37 Abs. 2 GemO  
    
 2   Bekanntgabe der in der letzten öffentlichen und nichtöffentli-

chen Sitzung gefassten Beschlüsse gem. §35 Abs. 1 GemO 
und Beurkundung der Protokolle; Kurzbericht

 Vorlage: 2023/231  
    
 3  Sachstandsbericht des Vorsitzenden zu aktuellen Projekten
    
 4  Einwohnerfragestunde  
    
 5   Tätigkeitsbericht der Schulsozialarbeiterin über das vergan-

gene Schuljahr 2022/2023
 Vorlage: 2023/230  
    
 6  Noliplatz - Anerkennung der überarbeiteten Entwurfsplanung
 Vorlage: 2023/236  
    
 7   Sanierung Retentionsbodenfilterbecken des Gewerbegebie-

tes „Krumme Jauchert“
  hier: Vorstellung Sanierungskonzept, Weiterentwicklung und 

Antrag wasserrechtliche Genehmigung
 Vorlage: 2023/220  
    
 8  Entwicklungskonzept für den Friedhof Langenargen
  hier: vierter Bauabschnitt - Erweiterung der Urnengräber 

- Vorstellung der Maßnahme (3 Varianten), Festlegung der 
Ausführungen

 Vorlage: 2023/219  
    

 9   Schloss Montfort - Bauabschnitt 2, Sanierung Fenster und 
Oberflächen,

 Baubeschluss und Vergaben
 Vorlage: 2023/208  
    
10  Resolution Bürokratie für Kommunen
 Vorlage: 2023/233  
    
11   Bauvorhaben FV Langenargen zum Umbau eines Allwet-

terplatzes in einen Kunstrasenplatz mit Flutlichtanlage im 
Sportzentrum Langenargen - Gewährung eines Zuschusses

 Vorlage: 2023/228  
    
12   Geplante Zusammenführung von Komm.Pakt.Net und der 

OEW Breitband GmbH
 Vorlage: 2023/224  
    
13   Verlängerung der Dienstleistungskonzession Strandbad Lan-

genargen
 Vorlage: 2023/235  
    
14   Lichtraumplanung und Sanierungskonzeption für die Stra-

ßenbeleuchtung im Hinblick auf LED-Umrüstung
 hier: Vergabe von Planungsleistungen
 Vorlage: 2023/222  
    
15   Unterrichtung des Gemeinderates über den wesentlichen 

Inhalt des Prüfungsberichts der Gemeindeprüfungsanstalt 
(GPA) zur Allgemeinen Finanzprüfung der Gemeinde Lan-
genargen mit Eröffnungsbilanz zum 01.01.2028 sowie der 
Eigenbetriebe 2016 - 2021

 Vorlage: 2023/232  
    
16   Beschlussfassung über die Annahme von eingegangenen 

Spenden und Zuweisungen bei der Gemeinde Langenargen 
und bei der Stiftung „Hospital zum Heiligen Geist“  

    
17  Verschiedenes  
    
Die Bevölkerung wird herzlich zur öffentlichen Sitzung eingeladen. 
  

Mit freundlichen Grüßen 
  

Ole Münder
Bürgermeister 

Amtlicher Teil

NACHRUF 

Am 26. November 2023 verstarb im Alter von 60 Jahren

Martina Lutz
Frau Martina Lutz war über einen Zeitraum von 4 Jahren zur Unterstützung in der Bücherei bei der Gemeinde 
Langenargen beschäftigt. Sie war eine sehr pflichtbewusste, fleißige und zuverlässige Mitarbeiterin, die aufgrund ihres 
freundlichen und hilfsbereiten Wesens von Bürgerinnen und Bürgern, Kolleginnen und Kollegen und Vorgesetzten 
gleichermaßen geschätzt wurde. 

Die Gemeinde Langenargen wird Martina Lutz stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

Ole Münder 
Bürgermeister 



Freitag, 8. Dezember 2023  4MONTFORT BOTE

  
 

 
 

Einladung 
 

zur Sitzung des Gemeinderates GR/2023/11 
am Montag, den 11.12.2023, um 17:00 Uhr 

im Rathaus, Erdgeschoss, Obere Seestr. 1, 88085 Langenargen 
 

TAGESORDNUNG: 

    1   Begrüßung und Eröffnung mit Feststellung der Beschlussfähigkeit gem. § 37 
Abs. 2 GemO 

   
    2   Bekanntgabe der in der letzten öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung 

gefassten Beschlüsse gem. §35 Abs. 1 GemO und Beurkundung der 
Protokolle; Kurzbericht 
Vorlage: 2023/231 

   
    3   Sachstandsbericht des Vorsitzenden zu aktuellen Projekten 
   
    4   Einwohnerfragestunde 
   
    5   Tätigkeitsbericht der Schulsozialarbeiterin über das vergangene Schuljahr 

2022/2023 
Vorlage: 2023/230 

   
    6   Noliplatz - Anerkennung der überarbeiteten Entwurfsplanung 

Vorlage: 2023/236 
   
    7   Sanierung Retentionsbodenfilterbecken des Gewerbegebietes "Krumme 

Jauchert" 
hier: Vorstellung Sanierungskonzept, Weiterentwicklung und Antrag 
wasserrechtliche Genehmigung 
Vorlage: 2023/220 

   
    8   Entwicklungskonzept für den Friedhof Langenargen 

hier: vierter Bauabschnitt - Erweiterung der Urnengräber - Vorstellung der 
Maßnahme (3 Varianten), Festlegung der Ausführungen 
Vorlage: 2023/219 

   
    9   Schloss Montfort - Bauabschnitt 2, Sanierung Fenster und Oberflächen,  

Baubeschluss und Vergaben 
Vorlage: 2023/208 

   
    10   Resolution Bürokratie für Kommunen 

Vorlage: 2023/233 
   
    11   Bauvorhaben FV Langenargen zum Umbau eines Allwetterplatzes in einen 

Kunstrasenplatz mit Flutlichtanlage im Sportzentrum Langenargen - 
Gewährung eines Zuschusses 
Vorlage: 2023/228 

   

Einladung  
zur Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik 

AUT/2023/08 
am Dienstag, den 12.12.2023, um 18:00 Uhr 
im Rathaus, Erdgeschoss, Obere Seestr. 1, 

88085 Langenargen 
 

Tagesordnung: 
 1   Begrüßung und Eröffnung mit Feststellung der Beschlussfä-

higkeit gem. § 37 Abs. 2 GemO  
    
 2   Bekanntgabe der in der letzten öffentlichen und nichtöffentli-

chen Sitzung gefassten Beschlüsse gem. § 35 Abs. 1 GemO 
und Beurkundung der Protokolle  

    
 3   Baugesuch zum Umbau der Wohnung in OG 1 und Ausbau des 

Dachgeschosses, sowie Einbau von 3 Gauben, Von-Kiene- 
Str. 24, Flst 1120/2, B.T.-Nr. 44/2023, Vorlage: 2023/226

    
 4   Bauvoranfrage zur Errichtung von 2 Zweifamilienwohnhäu-

sern mit Garagen auf dem Flurstück 310, Maulbertschstraße 
7, B.T.-Nr. V40/2023, Vorlage: 2023/227

 Zu klärende Fragen zur Bauvoranfrage:
 - Wird eine Befreiung für Gebäude A vom Bauverbot erteilt?
 -  Ist eine Abweichung des Gebäudes B von der Baulinie ge-

nehmigungsfähig?
 -  Ist eine Abweichung des Geb. A von der fiktiven Baulinie 

genehmigungsfähig?
 - Wird eine Befreiung der Dachform (zu Flachdach) erteilt?
 - Wird eine Befreiung der Gebäudehöhe erteilt?  
    
 5   Einvernehmensentscheidungen durch Bürgermeister Ole 

Münder, Vorlage: 2023/229 
 1.  Baugesuch zur Nutzungsänderung des bestehenden Ob-

jekts, Errichtung von Lagerräumen, Flurstück 1425/1, Bild-
stock 26, B.T.-Nr. 39/2023 

 2.  Baugesuch zur Errichtung von Solarcarports, Flurstück 
1420, Krumme Jauchert 4, B.T.-Nr. 38/2023 

 3.  Baugesuch zum Wiederaufbau nach Brandschaden, 
Andreas-Brugger-Straße 14, Flurstück 927, B.T.-Nr. 
41/2023 

 4.  Baugesuch zur Umnutzung der vorhandenen Wohnung 
Nr.2.1 in eine Ferienwohnung, Ortsstr. 55, Flurstück 
2433/6, B.T.-Nr. 42/2023 

 5.  Baugesuch zur Neuordnung der genehmigten Außenan-
lage, Flurstück 1354/1, Mozartstraße 6, B.T.-Nr. 43/2023 

   hier: 9 nicht überdachte Stellplätze, 4 Fahrradboxen, Än-
derung Müllbox, Retentionsmulde und Spielplatz, Abbruch 
Garagen 

 6.  Baugesuch zur Nutzungsänderung der Wohnung Nr. 9 im 
2. OG als Ferienwohnung, Bahnhofstraße 18, Flurstück 
1531/1, B.T.-Nr. 45/2023  

    
 6   Verbesserung der Straßenbeleuchtung Untere Seestraße im 

Zuge des Breitbandausbaus, 
 Vorlage: 2023/234  
    
 7  Verschiedenes  
    
Die Bevölkerung wird herzlich zur öffentlichen Sitzung eingeladen. 

Mit freundlichen Grüßen 
  

Ole Münder
Bürgermeister

 
 
 
 
 
 
 

Gemeindeverwaltungsverband 
Eriskirch – Kressbronn a. B. – Langenargen 

 
 

Haushaltssatzung 
 
des Gemeindeverwaltungsverbandes Eriskirch-Kressbronn a. B.-Langenargen für das 
Haushaltsjahr 2024 
 
Auf Grund von § 18 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in Verbindung 
mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 
23. Oktober 2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen: 

 
§ 1 

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 
1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen  EUR 
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von  1.533.500 
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von - 1.533.500 
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis  

(Saldo aus 1.1. und 1.2.) von 
 

0 
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis  

(Saldo aus 1.4 und 1.5) von 
 

0 
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis  

(Summe aus 1.3. und 1.6) von 
 

0 
 
 

2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen  EUR 
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit von  
 

1.530.500 
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit von 
 

- 1.450.300 
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 

(Saldo aus 2.1. und 2.2.) von 
 

80.200 

Gemeindeverwaltungsverband 
Eriskirch – Kressbronn a. B. – Langenargen 

  
Öffentliche Bekanntmachung der Wirksamkeit 
der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes im 
Bereich „Irisstraße West“ 
Das Landratsamt Bodenseekreis hat die von der Verbandsver-
sammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes Eriskirch – Kress-
bronn a. B. – Langenargen in öffentlicher Sitzung am 23.10.2023 
beschlossene 2. Änderung des Flächennutzungsplanes im Be-
reich „Irisstraße West“ mit Erlass vom 24.11.2023 auf Grund von 
§ 6 Abs. 1 BauGB genehmigt. Für den räumlichen Geltungsbe-
reich der Änderung des Flächennutzungsplanes ist der Lageplan 
in der Fassung vom 12.10.2022 maßgebend. 
Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gem. § 6 Abs. 5 
BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 
Die Änderung des Flächennutzungsplanes wird mit dieser Be-
kanntmachung wirksam. Die Änderung des Flächennutzungspla-
nes kann einschließlich der Begründung mit Umweltbericht bei 
der Gemeinde Kressbronn (Hauptstraße 19, 88079 Kressbronn 
a. B.), Zimmer DH.H.20, bei der Gemeinde Langenargen (Obere 
Seestraße 1, 88085 Langenargen), Zimmer 26 und 28 sowie bei 
der Gemeinde Eriskirch (Schussenstraße18, 88097 Eriskirch), 
Zimmer 15, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. Jedermann kann die Änderung des Flächennutzungs-
planes mit Begründung sowie die zusammenfassende Erklärung 
über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergeb-
nisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in der Ände-
rung des Flächennutzungsplanes berücksichtigt wurden, und aus 
welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in 
Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten ge-
wählt wurde, bei den Gemeinden Eriskirch, Kressbronn a. B. und 
Langenargen einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
Zudem ist die Änderung des Flächennutzungsplanes mit Begrün-
dung und der zusammenfassenden Erklärung im Internet unter 
https://www.gvv-ekl.de/flaechennutzungsplan/aenderungen.html 
eingestellt und einsehbar. 

 
Seite 2 von 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 215 Abs. 1 BauGB eine beachtliche Verletzung der 
im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1-3 des BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und/oder ein nach 
§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich wer-
den, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von 
Rechtsvorschriften oder den Mangel des Abwägungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen 
(§ 215 Abs. 1 BauGB). 
Hinweis zur Gültigkeit von Ortsrecht: 
Nach § 4 Abs. 4 i. V. m. § 4 Abs. 5 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
gelten Flächennutzungspläne, die unter Verletzungen von Verfahrens- und Formvorschriften 
dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung der Geneh-
migung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn  
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder Bekanntma-

chung des Flächennutzungsplanes verletzt worden sind, 

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 215 Abs. 1 BauGB eine 
beachtliche Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1-3 des 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine un-
ter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes 



Freitag, 8. Dezember 2023  5MONTFORT BOTE

und des Flächennutzungsplanes und/oder ein nach § 214 Abs. 
3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel des Abwägungsvorgangs 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verlet-
zung von Rechtsvorschriften oder den Mangel des Abwägungs-
vorgangs begründen soll, ist darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB). 

Hinweis zur Gültigkeit von Ortsrecht: 
Nach § 4 Abs. 4 i. V. m. § 4 Abs. 5 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) gelten Flächennutzungspläne, die 
unter Verletzungen von Verfahrens- und Formvorschriften dieses 
Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekannt-
machung der Genehmigung als von Anfang an gültig zustande 
gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-

migung oder Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes 
verletzt worden sind, 

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf 
der in § 4 Abs. 4 Satz 1 GemO genannten Frist die Rechts-
aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die 
Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber 
der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch gel-
tend gemacht worden sind. 

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemO geltend 
gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 
Satz 1 GemO genannten Frist jedermann diese Verletzung gel-
tend machen. 
  
Kressbronn a. B., den 30.11.2023 

gez. 

Arman Aigner 
Verbandsvorsitzender
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Neuerscheinung

Sammelbandwerk von 12 Autorinnen und Autoren

360 Seiten in DIN A4-Großformat

Reichhaltig bebildert ― zahlreiche Erstveröffentlichungen

Verkauf am Langenargener Weihnachtsmarkt, 

ab 11. Dezember 2023 im Bürgerservice Plus 

und in der Tourist-Information

Postversand zzgl. € 12,- unter Angabe der Lieferadresse 

über maidl@langenargen.de ― Tel. +49 (0) 7543 933018

Chronik 1250 Jahre 
LangenargenLangenargenLangenargen
Chronik 1250 Jahre Chronik 1250 Jahre Chronik 1250 Jahre Chronik 1250 Jahre Chronik 1250 Jahre 
LangenargenLangenargen
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Herzsichere Gemeinde Langenargen -  
Lebenswichtig. Zielführend. Herzenssache. 
Ein Menschenleben retten? Können Sie, klar - mit „Prüfen, 
Rufen, Drücken“! 
Das Vorhandensein von Defibrillatoren (AED-Geräten) und deren 
sofortigen Einsatz durch anwesend handelnde Mitmenschen 
steigert nachweislich die Überlebenschance des/der Betroffe-
nen. Bei einer sofortigen Anwendung eines AED-Gerätes steigert 
sich die Wiederbelebungschance um bis zu 60 %. Daher ist eine 
Massenverbreitung von Defibrillatoren und eine Breitenausbil-
dung der Bevölkerung, welche durch die Björn-Steiger-Stiftung 
und regionale Partner (DRK und Malteser) stattfinden wird, ein 
überlebenssteigerndes Projekt gegen den „Kampf dem Herztod“.   
Standorte der Defibrillatoren im Gemeindegebiet
• Schulzentrum, Kirchstraße, Außenstandort (Musikschule)
• 3-Feld-Sporthalle, Sportanlagen, Innenstandort
• DLRG-Strand, Untere Seestraße 135, Außenstandort  

(WC-Anlage)
• Friedhof, Friedhofstraße, Innenstandort (WC-Herren)
• Bahnhof, Eisenbahnstraße, Außenstandort (WC-Anlage/Bus-

haltestelle)
• Seespielplatz, Obere Seestraße, Außenstandort (WC-Anlage/

Kiosk)
• Dorfgemeinschaftshaus Oberdorf, Erlenweg, Außenstandort 

(Zugang Feuerwehrhaus)
• Schlossgarage, Untere Seestraße, Außenstandort (WC-Anlage)

• Kindergarten Bierkeller-Waldeck, Fichtenweg 17, Außenstand-
ort

• Bürgerservice Plus „Haus Bleyle“, Marktplatz 4, Außenstandort
• Seniorenbegegnungsstätte, Oberdorfer Straße 14, Innenstand-

ort
• Seniorenwohnanlage „Mühlengärten“, Eugen-Kauffmann-Straße,  

Innenstandort
• Argenstadion Sportplatz Oberdorf, Wanderweg, Innenstandort
• 3-Feld-Sporthalle und TC Langenargen, Sportanlagen,  

Außenstandort
• Malerecke, Außenstandort
• ASV Langenargen e. V., Vereinsheim, Argenweg, Innenstandort

Kanalarbeiten im Bereich Langenargen  
vom Ludwig-Dürr-Weg bis Schwedi 
Seit 29.11.2023 werden im Rahmen der Eigenkontrollverordnung 
(EKVO) in Langenargen über mehrere Wochen vom Ludwig-Dürr-
Weg bis einschließlich Schwedi im Kanal Reinigungsarbeiten und 
die TV-Inspektion vorgenommen. 
Die Firma AQUARES GmbH ist von der Gemeinde hierfür beauf-
tragt. Wir bitten darauf zu achten, dass die Schächte zugänglich 
sind. 
Teilweise müssen Privatgrundstücke betreten werden. Außerdem 
kann es zu kurzen Verkehrsbehinderungen kommen. 
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Ende des Amtlichen Teils

Das ist los in Langenargen

Erscheinungsweise über  
Weihnachten und Jahreswechsel 
Folgende Erscheinungsweise des Montfort-Boten ist über 
Weihnachten und den Jahreswechsel geplant, wir bitten 
freundlich um Berücksichtigung bei der Disposition von re-
daktionellen Beiträgen und Anzeigen: 

Die letzte Ausgabe Nr. 51/52 im alten Jahr erscheint am 
Freitag, 22. Dezember 2023. 
Anzeigenschluss für dieses Ausgabe ist Montag, 18. Dezem-
ber, 10.00 Uhr. 

Redaktionsschluss für diese Ausgabe ist Dienstag, 19. De-
zember, 12.00 Uhr. 

Am Freitag, 29. Dezember 2023 erscheint kein Montfort-Bote. 

Die erste Ausgabe Nr. 1/2 im neuen Jahr erscheint am 
Freitag, 12. Januar 2024.  
Redaktions- und Anzeigenschluss für dieses Ausgabe ist wie 
gewohnt am Dienstag, 9. Januar 2023, 12 Uhr (Redaktion) 
bzw. 10 Uhr (Anzeigen). 

Am Freitag, 5. Januar 2023 erscheint kein Montfort-Bote.

Verehrte Abonnentinnen und Abonnenten, 
bitte wenden Sie sich bei Reklamationen und Beschwerden, 
die die Zustellung des Montfort-Boten betreffen, an den 
Zustelldienst unter Tel. 07 51/29 55 55 55 oder per Mail an 
abo@montfortbote.de. Wir werden uns umgehend um Ihr An-
liegen kümmern. Vielen Dank. Ein aktuelles Exemplar bekom-
men Sie bei Papierwaren Brudermann in der Bahnhofstraße.  
Ihr Montfort-Bote Aboservice

Stimmungsvolles Winterhafenfest  
freut sich auf Gäste
Am Donnerstag, 15. Dezember, findet ab 16 Uhr wieder ein Win-
terhafenfest am winterlich dekorierten Gemeindehafen in Lan-
genargen statt. Stimmungsvolle Feuerschalen, gemütliche Steh-
tische, wärmender Glühwein, Weihnachtsbier und weihnachtliche 
Musik bringen die Besucher in besinnliche Stimmung. Passend 
zur Jahreszeit verwöhnen die Hafenfestwirte die Besucher mit 
kulinarischen und winterlichen Köstlichkeiten.           bma

Auch das Winterhafenfest hat seinen Reiz, wenn die Wirte mit 
jahreszeitlichen Köstlichkeiten locken.  Bild: Andy Heinrich


